
   Staatliche Berufsoberschule Bamberg 
 

Wahl des gewünschten Wahlpflichtfachs 

 

 

Name:  ……………………………….………………………………………………………… 

 
Liebe Bewerberin, lieber Bewerber, 
 
in der 12. Klasse müssen Sie neben Ihren Pflichtfächern auch mindestens ein sogenanntes Wahlpflichtfach belegen. 
Suchen Sie sich deshalb aus den unten aufgeführten Fächern ein Wahlpflichtfach aus. Das von Ihnen angekreuzte 
Fach wird durch Ihre Wahl für Sie zum Pflichtfach. Allerdings besteht kein Anspruch auf Unterricht im gewünschten 
Fach, wenn dieses aus organisatorischen Gründen, z. B. weil zu wenige Anmeldungen vorliegen, von der Schule nicht 
angeboten werden kann.  
 
Grundsätzlich wird ein Wahlpflichtfach ein Schuljahr unterrichtet. Steigen Sie in die 13. Klasse auf, können Sie ein 
zweijähriges Fach weiter besuchen, während Sie bei einem einjährigen Fach neu wählen müssen. 
  
Auch die Wahlpflichtfächer sind Vorrückungsfächer, d. h. sie zählen mit, wenn es um das Vorrücken bzw. die 
Zulassung zur Abschlussprüfung geht.  
Die Schulleitung 
 

Wahlpflichtfächer für die 12. Klasse BOS der AR Technik 
Bitte kreuzen Sie ein Fach an! 
 
 
 

 Französisch (zweijährig, vierstündig)  

 Spanisch  (zweijährig, vierstündig) 

 Informatik   (zweijährig) 

 Aspekte der Biologie   (einjährig) 

 Aspekte der Psychologie   (einjährig) 

 Internationale Politik - bilingual (einjährig) 

 Internationale Politik   (einjährig) 

 English Book Club   (einjährig) 

 Soziologie    (einjährig) 

 
Wahlfach als Zusatzangebot: 
 

 Szenisches Gestalten (Theaterspiel) 
 
Es sind alle Schüler willkommen, die sich für Theater interessieren. Berücksichtigen Sie bei Ihrer Entscheidung, dass 
dieses Wahlfach Ihre wöchentliche Unterrichtszeit um zwei Stunden erhöht, auch wenn der Unterricht teilweise 
geblockt stattfindet. Dieses Wahlfach ist nicht einbringungsfähig und geht nicht in den Notendurchschnitt ein. 

 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

Datum und Unterschrift 

T12L 
 

Die Fremdsprache dürfen Sie nur wählen, wenn Sie in dieser 
keine Fremdsprachenkenntnisse nachweisen können, die für 
den Erwerb der allgemeinen Hochschulreife anerkannt werden 
können. 


